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I. Geltungsbereich  
1. Maßgebliche Vertragsgrundlage für alle vom Unternehmer (nachstehend: Auftragnehmer) auszuführenden 
Aufträge sind die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie etwaige individuelle Vereinbarun-
gen; sie haben Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Bestellers (nachstehend: Auftraggeber), denen 
ausdrücklich widersprochen wird. 
2. Alle Vertragsabreden sollen aus Beweisgründen schriftlich oder in elektronischer Form (§ 126 a BGB) erfol-
gen. 
3. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen artverwandten Geschäfte mit dem Kunden, auch 
wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 
 
II. Widerrufsrecht 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt bei Werkverträgen mit Vertragsschluss. Die Frist beginnt aber 
erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht informiert wurde. 
 
III. Vertragsschluss / Kostenvoranschläge / Angebotsunterlagen 
1. Angebote des Auftragnehmers sind grundsätzlich freibleibend.  
2. Ein Vertrag mit dem Auftraggeber kommt zustande, sobald das Angebot des Auftraggebers von uns durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung/Bestellung oder den Versand der Ware bzw. den Beginn der Ausführung 
der Arbeiten innerhalb der Bindungsfrist nach Ziff. 1 angenommen wird oder wenn wir ein ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnetes Angebot unterbreitet haben und der Auftraggeber dieses Angebot innerhalb 
von drei Wochen, gerechnet ab dem Tag des Zugangs des Angebots bei ihm, ohne Einschränkungen und Än-
derungen annimmt. 
4. Die von uns geschuldete Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag zwischen uns und dem Kun-
den bestimmt. Von der Leistungsbeschreibung abweichende Ausführungen bleiben vorbehalten, sofern damit 
technische Verbesserungen verbunden und/oder der Gesamtwert des Objektes nicht wesentlich beeinträch-
tigt wird. 
5. Alle in unseren Angeboten und/oder Kostenvoranschlägen über Bau-/ Handwerker- und Reparaturleistun-
gen genannten Maßangaben stellen nur die annähernd ermittelten Werte dar, soweit nicht diese Angaben auf 
Verlangen des Auftragsgebers als verbindlich bezeichnet werden. Die den Abrechnungen zugrunde zu legen-
den endgültigen Maße richten sich nach den durch Aufmaß festzustellenden tatsächlich ausgeführten Liefe-
rungen und Leistungen, bei Stundenlohnarbeiten nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. 
6. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat hierzu notwendige Unterlagen dem Auftraggeber 
auszuhändigen. 
 
IV. Beendigung 
Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, so hat er die bis dahin angefallenen Arbeiten und Kosten, einschließlich 
der Aufwendungen für bestellte und bereits beschaffte Materialien, zu bezahlen. 
 
V. Preise / Zahlungsbedingungen / Aufrechnung / Abtretung  
1. Alle Preise verstehen sich bei Verträgen mit privaten Auftraggebern inklusive der gesetzlichen Mehrwert-
steuer, im Übrigen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2. Für erforderliche / notwendige Arbeitsstunden in der Nacht, an Sonn oder Feiertagen werden die ortsübli-
chen Zuschläge berechnet. 
3. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Leistungs- 
bzw. Liefertermin mehr als 4 Monate vergangen sind und die Preisänderung auf eine aktuelle Kostensteige-
rung zurückzuführen ist, welche wir nicht zu vertreten haben. Eine Kostensteigerung liegt vor, wenn sich bis 
zur Leistung bzw. Lieferung die Löhne oder die Materialkosten erhöhen. Dasselbe gilt, wenn sich Zölle erhö-
hen bzw. ein Zoll eingeführt wird oder sich Kostenänderungen aufgrund von Preiserhöhungen von Vorliefe-
ranten oder wegen Wechselkursschwankungen ergeben. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, den Preis ange-
messen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. 
4. Dem Kunden dürfen für die nachgewiesenen erbrachten Leistungen insoweit Abschlagszahlungen verlangt 
werden, als durch die Leistung bereits ein Wertzuwachs bewirkt wurden ist. Die Abschlagszahlungen sind nach 
der vertraglich vereinbarten Vergütung zu bemessen. 
5. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis 
herrühren. Beruht die Gegenforderung nicht auf demselben Vertragsverhältnis, so darf er lediglich aufrech-
nen, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt ist, von uns anerkannt wurde oder unstreitig ist. Ist 
der Kunde nicht Verbraucher, ist ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung 
des Kunden stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
6. Die Abtretung von Forderungen ist unzulässig, soweit nachfolgend keine abweichende Regelung getroffen 
ist. 
 
VI. Liefer- und Leistungszeit / Teilleistungen 
1. Leistungs- und Liefertermine sowie Ausführungs- und Fertigstellungsfristen, die nicht ausdrücklich als ver-
bindlich vereinbart und zur Grundlage der Auftragserteilung gemacht werden, sind unverbindliche Angaben. 
Sie gelten nur annähernd und beschreiben den voraussichtlichen Leistungs-/ Liefertermin. Sie beginnen erst 
zu laufen, wenn der Kunde die seinerseits geschuldeten Mitwirkungshandlungen ordnungsgemäß und voll-
ständig erbracht hat. 
2. Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer Lieferanten 
trotz ordnungsgemäßer Eindeckung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer 
Gewalt ein, so werden wir unseren Kunden rechtzeitig informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lie-
ferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung herauszuschieben, soweit wir unserer vorstehenden In-
formationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko bzw. Herstellungsrisiko übernommen 
haben. Der höheren Gewalt stehen gleich: Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoff-
knappheit, unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch 
Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungs-
weise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Verzögert sich die Lieferung oder Leistung um 
mehr als drei Monate, so sind sowohl wir als auch der Kunde - unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzan-
sprüche - berechtigt, hinsichtlich der von den Lieferstörungen betroffenen Menge bzw. Leistungen vom Ver-
trag zurückzutreten. Zum Rücktritt vom gesamten Vertrag ist der Kunde berechtigt, wenn ihm die Annahme 
einer Teillieferung unzumutbar ist. 
3. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar 
ist. 
 
VII. Abnahme und Gefahrenübergabe 
1. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Leistung. 
2. Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn über. 
Ein Gefahrenübergang liegt auch vor, wenn die Montage aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
unterbrochen wird und der Auftragnehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut 
des Auftraggebers übergeben hat. 
3. Die Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen, auch wenn die endgültige Einregulierung noch nicht 
erfolgt ist. Dies gilt insbesondere nach probeweiser Inbetriebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbe-
triebnahme. Wegen unwesentlicher Mängel kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern. 
 
VIII. Versuchte Instandsetzung 
Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) 
und kann der Fehler nicht behoben oder das Objekt nicht instandgesetzt werden, weil 
a) der Auftraggeber den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Termin schuldhaft nicht gewährt, oder 

b) der Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht gefunden oder 
nach Rücksprache mit dem Auftraggeber nicht wirtschaftlich sinnvoll beseitigt werden kann, ist der Auftragge-
ber verpflichtet, die entstandenen Aufwendungen des Auftragnehmers zu erstatten, sofern nicht die Un-
durchführbarkeit der Reparatur in den Verantwortungs- und Risikobereich des Auftragnehmers (z. B. Ersatz-
teile können nicht mehr beschafft werden) fällt. 
IX. Sachmängel 
1. Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in einem Jahr ab Abnahme der Werkleistung durch den 
Auftraggeber. 
2. Die verkürzte Frist für Mängelansprüche von einem Jahr gilt nicht, soweit die Haftung gesetzlich vorge-
schrieben ist, wie z. B. bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Haftung für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung des 
Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen sowie bei Haftung für sonstige 
Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen. 
3. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Schadensfälle ausgeschlossen, die nach Abnahme durch falsche Be-
dienung oder gewaltsame Einwirkung des Auftraggebers oder Dritter, durch unvermeidbare chemische oder 
elektrische Einflüsse, sowie durch normale/n Abnutzung/Verschleiß (z. B. von Dichtungen) entstanden sind. 
4. Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner werkvertraglichen Mängelbeseitigungspflicht (Nacherfüllungs-
pflicht) nur die zum Abnahmezeitpunkt vorhandenen/angelegten Mängel beseitigen, die ursächlich auf dem 
Inhalt des Werkvertrages (z. B. Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungsauftrag) beruhen, nicht jedoch 
Mängel am Objekt des Auftraggebers, deren Ursache nicht auf den Inhalt des Werkvertrages zurückzuführen 
sind. 
 
Sachmängel – Verjährung (privater Auftraggeber) 
1. Soweit der Hersteller in seinen Produktunterlagen oder in seiner Werbung Aussagen zu einer besonderen 
Leistung, Beschaffenheit oder Haltbarkeit seines Produktes macht (z.B. 10jährige Haltbarkeitsgarantie), wer-
den diese Herstelleraussagen nicht zu einer vereinbarten Beschaffenheit des Werkvertrages. 
2. Die Mängelansprüche des Verbrauchers verjähren gemäß § 634a Abs.1 Nr.2 BGB in fünf Jahren ab Ab-
nahme bei Abschluss eines Werkvertrages für Arbeiten an einem Bauwerks, 
a) im Falle der Neuherstellung oder Erweiterung der Gebäudesubstanz (Auf-, Anbauarbeiten) 
b) oder in Fällen der Einbau-, Umbau-, Erneuerungs- oder Reparaturarbeiten an einem bereits errichteten 
Bauwerk, wenn die Arbeiten 
— bei Neuerrichtung des Gebäudes zu den Bauwerks arbeiten zählen würden, 
— nach Art und Umfang für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes von wesentli-
cher Bedeutung sind 
— und die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden. 
3. Die Mängelansprüche des Verbrauchers verjähren gemäß § 634a Abs.1 Nr.1 i. V. m. § 309 Nr.8b) ff) BGB in 
einem Jahr ab Abnahme bei Abschluss eines Werkvertrages für Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, 
Einbau-, Erneuerungs- oder Umbauarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten nach 
Art und Umfang keine wesentliche Bedeutung für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des 
Gebäudes haben. 
Die einjährige Frist für Mängelansprüche gilt nicht, soweit das Gesetz eine längere Verjährungsfrist zwingend 
vorsieht, wie z. B.  
— bei arglistigem Verschweigen eines Mangels (§ 634a Abs.3 BGB), 
— bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder 
— bei werkvertraglicher Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung des Unternehmers, seines gesetzlichen Vertreters 
oder seines Erfüllungsgehilfen 
— sowie bei Haftung für sonstige Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Un-
ternehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen. 
4. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Mängel ausgeschlossen, die nach Abnahme durch schuldhaft feh-
lerhafte Bedienung oder gewaltsame Einwirkung des Verbrauchers oder Dritter oder durch normale/n bestim-
mungsgemäße/n Abnutzung/Verschleiß (z. B. bei Dichtungen) entstanden sind. 
5. Kommt der Unternehmer einer Aufforderung des Verbrauchers zur Mängelbeseitigung nach und 
a) gewährt der Verbraucher den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaft nicht oder 
b) liegt ein Mangel am Werk objektiv nicht vor und hat der Verbraucher diesbezüglich schuldhaft gehandelt, 
hat der Verbraucher die Aufwendungen des Unternehmers zu ersetzen. Mangels Vereinbarung einer Vergü-
tung gelten die ortsüblichen Sätze. 
 
X. Haftung 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die nicht am Gegenstand des Werkvertrages selbst entstanden sind, 
gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, nur im Falle von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger, nicht jedoch 
fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn selbst (Auftragnehmer), 
— seinen gesetzlichen Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit auch im Falle von fahrlässiger Pflichtverletzung; 
— des Vorliegens von Mängeln, die der Auftragnehmer arglistig verschwiegen hat; 
— der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Werkvertragsgegenstandes (auch im Sinne einer 
garantierten Abwesenheit eines Mangels); 
— der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist der Schadensersatz des 
Auftraggebers, der kein „Verbraucher“ ist, auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, so-
weit nicht wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; 
— der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bzw. nach § 823 BGB. 
 
XI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum 
Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Liefergegenstand 
bei Einfügung nicht wesentlicher Bestandteil des Gebäudes oder des Grundstücks wird. 
2. Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder des Grundstückes des Auftrag-
gebers geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungster-
mine und ohne Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte dem Auftragnehmer die Demontage der Ge-
genstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten 
und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. 
3. Die Kosten der Demontage gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
4. Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Gegenstände als wesentliche Bestandteile mit einem 
Grundstück oder mit einem anderen Gegenstand verbunden oder verarbeitet, so tritt der Auftraggeber, falls 
durch die Verbindung oder Verarbeitung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder 
sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe der Forderung des Auftragnehmers schon jetzt an 
den Auftragnehmer ab. 
 
XII. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Ort der werkvertraglichen Ausführung oder der Sitz der gewerblichen Niederlassung des 
Auftragnehmers, soweit entweder beide Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Auftraggeber eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und der Auftragnehmer 
Kaufmann ist. 
 
XIII. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, behalten die übrigen Bestimmungen 
unverändert Gültigkeit. 


